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10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §56

GehG 1956 §13c Abs1 idF 2013/I/210

VwGG §42 Abs2 Z1

VwGVG 2014 §17

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Im Verfahren gemäß § 13c Abs. 1 GehG 1956 ist betre:end die zu beurteilende Frage, ob der Beamte "durch Krankheit

an der Dienstleistung verhindert" ist, an Hand des aktuell zugewiesenen Arbeitsplatzes zu prüfen, wobei jedoch nicht

auf die dort faktisch zu erwartenden Zustände, sondern auf jene Situation abzustellen ist, wie sie an diesem

Arbeitsplatz bei rechtmäßigem Verhalten anderer Mitarbeiter und bei Erfüllung der den Dienstgeber gegenüber dem

Beamten tre:enden FürsorgepBicht vorläge. Dies folgt daraus, dass dem Gesetzgeber wohl nicht zugesonnen werden

kann, er habe mit § 13c Abs. 1 GehG 1956 das gehaltsrechtliche Risiko einer Verletzung der FürsorgepBicht durch den

Dienstgeber teilweise auf den Beamten überwälzen wollen (vgl. VwGH 16.9.2013, 2012/12/0117).Im Verfahren gemäß

Paragraph 13 c, Absatz eins, GehG 1956 ist betre:end die zu beurteilende Frage, ob der Beamte "durch Krankheit an

der Dienstleistung verhindert" ist, an Hand des aktuell zugewiesenen Arbeitsplatzes zu prüfen, wobei jedoch nicht auf

die dort faktisch zu erwartenden Zustände, sondern auf jene Situation abzustellen ist, wie sie an diesem Arbeitsplatz

bei rechtmäßigem Verhalten anderer Mitarbeiter und bei Erfüllung der den Dienstgeber gegenüber dem Beamten

tre:enden FürsorgepBicht vorläge. Dies folgt daraus, dass dem Gesetzgeber wohl nicht zugesonnen werden kann, er

habe mit Paragraph 13 c, Absatz eins, GehG 1956 das gehaltsrechtliche Risiko einer Verletzung der FürsorgepBicht

durch den Dienstgeber teilweise auf den Beamten überwälzen wollen vergleiche VwGH 16.9.2013, 2012/12/0117).
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